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Vorgehensweise: Nachdem du die jeweilige Frage gelesen hast, logge dich bitte in www.kanzleifachwissen24.de ein und erarbeite dir mit dieser wunderbaren Hilfe die Antworten. 

Das Fragezeichen ? solltest du ersetzen entweder durch richtig ( oder falsch (. Bist du dir nicht sicher, setze ein vielleicht ( dahin. Diese „Vielleicht-Fragen“ solltest du später nochmals nachlesen, um dir sicher zu sein, welche Antwort nun korrekt ist. Es können mehrere Antworten richtig sein. Bitte lies gründlich in kanzleifachwissen24.de nach. Kannst du mal eine Antwort perdu nicht finden, dann lass das Fragezeichen ? davor stehen und frage später deine Ausbilderin.

Hier zum Kopieren die drei Zeichen:    (    (    (
Vorteil: Du lernst spielend leicht für deine Prüfung und die Praxis. Bitte wenn nötig gern auch deinen Chef oder deine Ausbilderin um Hilfe. 

Achtung: Versuche bitte nicht, alle Fragen auf einmal zu beantworten, denn das hat schon manch  einen Nicht-Azubi überfordert. Langsam lernen ist besser, weil du dir das Gelesene dadurch viel besser einprägen kannst. Indem du dir das Wissen nochmals aufschreibst, prägt es sich noch tiefer in dein Unterbewusstsein ein. 
Tipp 1! Benutze die Umfangreiche Suchfunktion auf kanzleifachwissen24.de und das Stichwort-verzeichnis links auf der Startseite.

Tipp 2! Ich habe dir die Fragen extra als Worddokument zur Verfügung gestellt, damit du nach der jeweiligen Frage bzw. deren vorgegebenen Antworten an deinem Computer noch hinschreiben kannst, wo das steht (Gesetz, §§, ggf. Rechsprechung) und für dich wichtige Merkbrücken (Hinweise). Somit erarbeitest du dir dein eigenes DIN-A-4-ZV-Arbeitsskript. Bitte lies dein Skript vor der Prüfung unbedingt nochmals durch! Erarbeite dir die Fragen am PC, denn somit lernst und vertiefst du dessen Umgang und wirst Punkte holen im Fach Textverarbeitung (Formatierung, Farben, Schriftgröße und –art etc.). Möchtest du zu Hause weiter machen, dann frage deine Kanzlei, ob sie dir einen USB-Stick zur Verfügung stellt, damit du dir dein bis dahin fertiges Skript sowohl von der Kanzlei aus, als auch von zu Hause aus weiter abarbeiten kannst. Wichtig! Mache vorher stets eine Virenprüfung deines USB-Sticks, um sämtliche Rechner zu schonen!
Viel Spaß beim Lesen, Erarbeiten und Lernen wünscht dir

deine Konstanze Halt  

(Rechtsanwaltsgehilfin - heute Erfolgsautorin, Verlegerin, Programmiererin usw.)

Und los geht es:                                                    (Die 1. Frage habe ich für dich bereits beantwortet.)
1. Aus welchen Titeln ist die Zwangsvollstreckung erlaubt?
( Die Zwangsvollstreckung aus Titeln über Geldforderungen - in das bewegliche Vermögen (z. B. Gerichtsvollzieherpfändung) - in das unbewegliche Vermögen (z. B. Versteigerung) - in Forderungen und sonstige Vermögensrechte (z. B. der PFUEB).
( Die Zwangsvollstreckung aus einem Herausgabe-, Räumungs-, Duldungs- und Unterlassungstitel. 

( Die Zwangsvollstreckung aus den unter 1. und 2. genannten Titeln im Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, die genauso gut zu 1. und 2. gezählt werden kann. 

Wo steht das?

Das steht in der ZPO, Buch 8 – Zwangsvollstreckung.

Meine Merkbrücke:   

Egal, welchen Titel der Chef erwirkt, ich kann aus fast jedem Titel vollstrecken. Die Art und Weise ist allerdings unterschiedlich, d. h. einmal pfände ich mit Hilfe des Gerichtsvollziehers in das bewegliche Vermögen, das andere Mal versteigere ich ein Grundstück oder lasse ein Haus räumen, das nächste Mal pfände ich Geld und Gegenstände, die dem Schuldner gehören, allerdings bei einem Dritten oder ich vollstrecke auf Vornahme oder Unterlassung einer Handlung, usw. Selbst die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ist eine Zwangvollstreckungsmaßnahme.
2. Welche ist von den eben genannten Zwangsvollstreckungsarten die wirksamste Pfändungsmethode heutzutage?
? Die wirksamste Pfändungsmethode heutzutage ist die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen.

? Die wirksamste Pfändungsmethode heutzutage ist die Pfändung in Forderungen und Rechte (PFUEB), die dem Schuldner zustehen.
? Ich würde sagen, die wirksamste Pfändungsmethode heutzutage ist die Pfändung in das unbewegliche Vermögen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

3. Nehmen wir einmal die Pfändung in Forderungen und Rechte des Schuldners, den so genannten Pfändungs- und Überweisungsbeschluss = PFUEB. Was ist manchmal zwingend notwendig, vorher durchzuführen?
? Es ist manchmal ratsam, die eidesstattliche Versicherung vorher abzunehmen, um zu wissen, wohinein wir vollstrecken können. 

? Es ist manchmal ratsam, ein vorläufiges Zahlungsverbot zu beantragen, um die Forderung zu sichern. 

? Ein Arrest ist unbedingt notwendig. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

4. Du hast einen Titel, der auf Herausgabe eines Bildes lautet. Bei der Vollstreckung beim Schuldner stellt sich heraus, dass das Bild bei seinem Onkel ist. Was machst du?
? Ich frage seinen Onkel, ob er das Bild herausgibt. Wenn der Onkel das Bild nicht herausgibt, verschaffe ich mir im Erkenntnisverfahren einen neuen Titel, der auf Herausgabe lautet. Dann vollstrecke ich das Bild. 

? Ich beantrage einen PFUEB und lasse mir das Recht des Schuldners auf Herausgabe des Bildes zur Einziehung überweisen. Sein Onkel ist Drittschuldner.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

5. Im PFUEB muss der Drittschuldner fünf Fragen beantworten, siehe PFUEB. Muss der Drittschuldner das auch nach Zustellung des vorläufigen Zahlungsverbotes = VZV?
? Ja, das muss der Drittschuldner auch.
? Nein, der Drittschuldner muss das nach Zustellung des VZV noch nicht. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

6. Darf denn der Drittschuldner nach Zustellung des VZV an den Schuldner noch zahlen?
? Der Drittschuldner darf nicht mehr an den Schuldner zahlen, nichts mehr.
? Doch, der Drittschuldner darf noch an den Schuldner zahlen, der Gläubiger merkt es ja eh nicht.
? Nein, der Drittschuldner darf nicht mehr zahlen, wobei es darauf ankommt, was gepfändet wird.      

? Bei Arbeitseinkommen darf er natürlich noch an den Schuldner zahlen, aber nur im Rahmen der Pfändungsfreigrenzen des § 850c ZPO.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

7. Muss denn der Drittschuldner aufgrund des VZV an den Gläubiger leisten, wenn etwas zu leisten ist?
? Ja, natürlich muss er das. Dann hat er wenigstens die Zahlung weg. 

? Nein, er muss erst leisten, wenn der PFUEB zugestellt wurde. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

8. Darf denn auch der Gerichtsvollzieher von sich aus ein vorläufiges Zahlungsverbot beantragen? Das ist doch nur Sache des Gläubigers, oder?
? Natürlich ist das Sache des Gläubigers, der Gerichtsvollzieher hat sich da überhaupt nicht einzumischen.
? Das ist sowohl Sache des Gläubigers, kann aber auch Sache des Gerichtsvollziehers sein. Wenn der nämlich im Rahmen der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung von pfändbarer Habe des Schuldners erfährt, ist es sinnvoll, dass er ein solches erstellt, damit der Schuldner sich daran nicht bedienen kann, bevor der Gläubiger die pfändbare Habe sichern kann. Allerdings muss der Gläubiger dies mit beantragt haben. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

9. Was pfändet man mit dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss?
? Man pfändet das Geld des Schuldners. 

? Man pfändet die Rechte des Schuldners an seinem Geld.
? Wenn das Geld bei ihm zu Hause liegen würde, könnte man dort mittels normalem ZV-Auftrag pfänden. Aber oft ist es so, dass sein Geld bei einem Dritten ist (Bank, Mutter, Arbeitgeber, Lebensversicherung, Bausparverträge u.v.m.), daher pfänden wir sein Geld von dem Dritten (Drittschuldner). 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

10. Können denn verschiedene Drittschuldner in dem PFUEB genannt werden?
? Nein, in jedem PFUEB gibt es nur beschränkte Möglichkeiten. Man kann nur einen Schuldner und einen Drittschuldner angeben.
? Wenn damit z. B. eine Bank, ein Arbeitgeber und eine Rentenversicherungsanstalt gemeint sind, kann man verschiedene Drittschuldner angeben. 

? Wenn damit gemeint ist, dass ich zehn verschiedene Banken angeben darf, ist das aber auch möglich.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

11. Gemäß § 829 Abs. 2 ZPO muss der PFUEB zuerst dem Drittschuldner und dann mit einer Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner sofort zugestellt werden. Ist es denn schlimm, wenn der PFUEB nur dem Drittschuldner zugestellt werden kann, jedoch dem Schuldner nicht?
? Natürlich ist das schlimm, schließlich müssen die Vorschriften schon eingehalten werden. 

? Eigentlich interessiert es mich wenig, ob der Schuldner den PFUEB auch gesehen hat. Hauptsache ist, ich bekomme mein Geld und das bekomme ich vom Drittschuldner.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

12. Die Drittschuldnerin Bank teilt dir durch den Sachbearbeiter telefonisch mit, dass ein Guthaben auf dem schuldnerischen Bankkonto ist. Er will prüfen, ob du Ahnung hast oder nicht. Du freust dich über die Mitteilung, wobei er noch nicht sagen konnte, wie hoch das zu überweisende Guthaben sein wird. Eine Woche später erreicht dich eine Drittschuldnererklärung, in der steht, dass zwar Guthaben vorhanden war, doch dann wiederum doch nicht mehr, weil die Schuldnerin mittels Online-Banking inzwischen darüber verfügt hat. Was machst du?
? Ich gebe mich damit zufrieden. 

? Ich verklage ihn auf Zahlung (Drittschuldnerklage).
? Ich fordere ihn vorsorglich außergerichtlich nochmals zur Zahlung auf, da aufgrund seines Telefonats ein Guthaben vorhanden war. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

13. Es wird vom Gläubiger ein Drittschuldnerprozess angestrebt, weil der Drittschuldner seiner Auskunftspflicht nicht nachkam. Die Zahlungsklage ergibt, dass beim Drittschuldner nichts zu holen ist. Wie kommst du nun an deine Kosten?
? Ich bleibe auf meinen Kosten sitzen. 

? Ich kann sofort die Kostenfestsetzung gegen den Schuldner gem. § 788 ZPO betreiben. 

? Ich versuche erst einmal, die Kosten vom Drittschuldner zu erhalten, weil der ja verursacht hat, dass ich Klage einreichen musste, und wenn von dem nichts zu holen ist, beantrage ich die Kostenfestsetzung nach § 788 ZPO gegen den Schuldner.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

14. Am Montag wird der Schuldnerin Anne ein PFUEB zugestellt. Sie soll sich der gepfändeten Forderung enthalten. Jedoch bekommt Anne nur Sozialleistungen, die sie - genauso wie das Wohngeld - für ihren Lebensunterhalt benötigt. In dem Anschreiben der Bank wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sozialleistungen innerhalb von vierzehn Tagen für den Gläubiger unpfändbar sind. Anne jedoch überliest das. Erst als sie von der Bank tatsächlich kein Geld mehr bekommt, wacht sie auf und geht zu einem Anwalt. Dieser macht einen Schuldnerschutzantrag anhängig. Ist das richtig?
? Ja, das ist richtig. 

? Das kann er machen, aber er wird keinen Erfolg haben, weil Anne genügend Zeit hatte, ihr Geld zu verbrauchen und abzuheben. 

? Es ist die Erinnerung gem. § 55 Abs. 4 SGB I einzulegen, wenn es sich um Sozialleistungen handelt. Diese ist analog § 850k ZPO anzuwenden.
?  Ab 1.1.2012 ist das eh alles hinfällig, weil Anne dann grundsätzlich nur noch den P-Konto-Schutz nach § 850k ZPO hat. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

15. Ein Mandant kommt zu euch in die Kanzlei und ist entrüstet, weil der Gerichtsvollzieher bei ihm vollstreckt hat. Der Mandant hat nämlich bereits vor fünf Jahren die Schuld beglichen, was er anhand eines Kontoauszuges beweisen kann, doch die Gegenseite hat das wohl vergessen. Der Gerichtsvollzieher wird wiederkommen und die gesicherten Gegenstände abholen. Was kannst du tun?
? Ich kann Drittwiderspruchsklage erheben.
? Ich kann Drittschuldnerklage erheben. 

? Ich kann Vollstreckungsgegenklage erheben. 

? Ich kann Vollstreckungsabwehrklage erheben. 

? Ich kann Klage auf vorzugsweise Befriedigung erheben. 

? Ich kann Schadenersatzklage erheben. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

16. Um welche Art Konto handelt es sich, wenn die Bank als Drittschuldnerin mitteilt, dass die Pfändung abhängig ist von der Zustimmung des anderen Ehepartners?
? Es handelt sich um ein Und-Konto. 

? Es handelt sich um ein Oder-Konto. 

? Bei Eheleuten muss immer die Zustimmung des anderen eingeholt werden. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

17. Nach Zustellung des PFUEB bei der Bank meldet sich der Schuldner bei dir und beschwert sich, dass sein Konto gepfändet ist. Er beschimpft dich auf das Äußerste und macht dir Angst, eine Schadenersatzklage gegen euch zu erwirken. Du kannst deinen Chef nicht erreichen, um ihn zu fragen. Gut fühlst du dich nicht. Was machst du?
? Ich lasse ihn meckern, schließlich hatte er genug Zeit, seine Schulden zu bezahlen. 

? Eine Schadenersatzklage ist überhaupt nicht möglich, weil ich alles richtig gemacht habe. 

? Der hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich heute Nacht kein Auge zumachen werde. Ich hebe sofort die Kontenpfändung auf.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

18. Nach Zustellung des PFUEB ruft eine liebe Schuldnerin an und fleht dich an, doch ihr Konto wieder freizugeben, sie wird auf jeden Fall Raten bezahlen, das schwört sie. Du lässt dich von ihr besäuseln und nimmst den PFUEB zurück. War das richtig?
? Das war richtig, sie ist so eine nette bedauernswerte Frau. 

? So etwas sollte man nie tun, wer weiß ob alle Raten bezahlt werden. Die Schuldnerin hatte außergerichtlich als auch im Erkenntnisverfahren genug Zeit, die Forderung zu bezahlen. 
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

19. Woran solltest du denken, wenn die Ehefrau des Schuldners z. B. 2.750 EUR netto verdient und der Schuldner gar nichts?
? Ich denke an die Taschengeldpfändung. 

? Da der Schuldner nichts verdient, kann ich nichts pfänden. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

20. Der Titel lautet: "Der Beklagte (Arbeitgeber) wird verurteilt, 4.000 EUR brutto an den Kläger (Arbeitnehmer) zu zahlen." Wie pfändest du?
? Ich versuche, die Nettosumme rauszukriegen, z. B. bei der Krankenkasse des Mandanten oder vom Mandanten selbst und pfände nur den Nettobetrag. Daneben teile ich dem Gerichtsvollzieher extra mit, dass ich nur die Nettosumme pfände. 

? Ich bestehe darauf, dass der Betrag von 4.000 EUR gepfändet wird, damit unser Mandant nachher Krankenkasse, Finanzamt, Sozialleistungsträger etc. ausbezahlen kann.
? Ich pfände die 4.000 EUR, denn diese Summe ist besser als die Nettosumme. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

21. Die Schuldnerin ist Rechtsanwaltsfachangestellte und durch einen unglücklichen Zufall in die Schuldenfalle getappt. Um dort wieder herauszukommen, geht sie jeden Freitag und Samstag in der Disko nebenan jobben und verdient sich so monatlich nochmals 400 EUR dazu. Gleichzeitig modelt sie einmal wöchentlich für ein Kaufhaus in der Stadt. Was kannst du tun?

? Ich biete ihr einen Ratenzahlungsvergleich an, weil sie eine Nette ist und alles tut, um ihre Schulden los zu werden.
? Ich kann ihr Gehalt pfänden und daneben die Zusammenrechnung mehrerer Gehälter nach § 850e Nr. 2 ZPO beantragen. Drittschuldner wären dann alle drei Arbeitgeber, die ich auch gleichzeitig in einem PFUEB benennen muss, um nach § 850e ZPO pfänden zu können. Der Hauptarbeitgeber, also der Rechtsanwalt, ist derjenige, der den pfändbaren Betrag überweisen muss. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

22. Die Schuldnerin arbeitet stundenweise und verdient 1.000 EUR netto, studiert nebenbei und erhält BAföG in Höhe von 585 EUR, hat ein Kind, erhält dafür Elterngeld i. H. v. 300 EUR und Kindergeld i. H. v. 184 EUR und kommt im Monat auf 2.069,00 EUR Einkommen. Was kannst du tun?
? Nichts kann ich tun, weil man Kindergeld und Elterngeld und BAföG nicht pfänden kann, und wenn sie nicht pfändbar sind, können sie auch nicht mit Arbeitseinkommen zusammengerechnet werden. 

? Ich kann die Zusammenrechnung nach § 850e Nr. 2a ZPO beantragen, weil es sich hier um Sozialleistungen handelt. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

23. Du erfährst vom Drittschuldner Arbeitgeber, dass dieser seit vier Jahren jeden Monat vermögenswirksame Leistungen für den Schuldner auf ein Sparkonto (Bausparvertrag) einzahlt. Was kannst du tun?
? Ich pfände den Bausparvertrag und zwar sofort und erhalte die eingezahlte Rückkaufswertsumme ausbezahlt. 

? Ich pfände den Bausparvertrag und zwar sofort, erhalte aber die eingezahlte Rückkaufswertsumme ggf. erst nach Jahren ausbezahlt, je nach Vertrag. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

24. Ein hauptbevollmächtigter Rechtsanwalt hat euch im eigenen Namen beauftragt, für ihn vor dem Landgericht aufzutreten. Jetzt will oder kann er eure Gebühren nicht bezahlen. Ihr habt bereits einen Titel gegen ihn. Könnt ihr gegen einen selbstständigen Rechtsanwalt vollstrecken?
? Um Gottes Willen, das ist ein Kollege, so etwas machen wir nicht. 

? Nein, weil er dem Versorgungswerk für Anwälte unterliegt. 

? Ja, und es ist egal, dass er dem Versorgungswerk unterliegt. Auch die Auskunftspflicht des Rechtsanwaltes als Schuldner kann gefordert werden, weil in diesem Falle nicht der Mandant, sondern er euch im eigenen Namen beauftragt hat. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

25. Du weißt nicht genau, ob der Schuldner bei der ehemaligen BFA, bei dem ehemaligen VDR, bei der LVA Bayern oder bei der Bundesknappschaft versichert war bzw. ist. Du willst die Forderungspfändung einleiten und die schuldnerische Rente pfänden. Was machst du?
? Du musst vier PFUEBs fertigen, einmal an die Deutsche Rentenversicherung Bund, einmal an den VDR, einmal an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und einmal an die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd. 

? Du fertigst nur einen PFUEB und produzierst nur einmal Gerichtskosten, trägst aber als Drittschuldner drei Versicherungsträger ein, einmal die Deutsche Rentenversicherung Bund, einmal die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und einmal die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

26. Du möchtest Steuererstattungsansprüche beim Finanzamt pfänden. Von irgendjemandem hast du gehört, dass PFUEBs beim Finanzamt am 2. Januar zugestellt sein müssen. Ist das richtig?
? Ja, weil ich dann für das laufende Jahr meinen PFUEB zugestellt habe. 

? Ich kann auch zu jedem anderen Zeitpunkt meinen PFUEB zustellen, aber da können andere schon schneller gewesen sein. 

? Ja, weil man nur zurückliegende Steuererstattungsansprüche pfänden kann. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

27. Der Schuldner wechselt nach der Pfändung die Lohnsteuerklasse. Vor Pfändung mit alter Lohnsteuerklasse IV stand ein Nettobetrag von 1.500 EUR zur Zwangsvollstreckung zur Verfügung, nach Pfändung und nach Wechsel in die Steuerklasse V standen nur noch 1.200 EUR netto zur Pfändung zur Verfügung. Was kannst du machen?
? Gar nichts kann ich machen. Wenn er wechseln möchte, ist das leider seine Privatsache. 

? Ich kann mich beim Vollstreckungsgericht beschweren, dass der Schuldner genauso zu behandeln ist, wie zu dem Zeitpunkt, als er die Lohnsteuerklasse noch nicht gewechselt hatte und ich also aus 1.200 EUR netto pfänden kann. 
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

28. Ihr als Gläubigervertreter pfändet die Einkommenssteuer eines selbstständigen Schuldners. Euch ist bekannt, dass der Schuldner Einkommenssteuer zurückerhalten müsste, weil seine Umsätze in dem Jahr nicht so gut sind. Du lässt den PFUEB rechtzeitig zustellen und erfährst vom Finanzamt im Rahmen der Drittschuldnererklärung, dass der Schuldner die Steuererklärung noch nicht abgegeben hat. Was tust du?
? Das kann dauern, da die Frist für die Abgabe der Steuererklärung erst am 31. Mai endet. 

? Wir fordern den Schuldner nochmals auf, seine Steuererklärung abzugeben und nach Verstreichen der Frist, beantragen wir beim Vollstreckungsgericht, bei dem der PFUEB anhängig ist und welches als Prozessgericht gilt, gegen den Schuldner ein Zwangsgeld i. H. v. bis zu 25.000 EUR festzusetzen und für den Fall der Nichtbeitreibung ihn zu inhaftieren, wenn er die Steuererklärung immer noch nicht abgibt. 

? Das mit dem Zwangsgeld und der Zwangshaft ist völliger Unsinn, da es sich hier um ein Pfändungs- und Überweisungsverfahren handelt und wir nicht einen Titel auf Abgabe der Steuererklärung vorliegen haben. Wir müssten demzufolge erst einen Titel auf Abgabe schaffen und dann könnten wir nach § 888 ZPO Zwangsgeld oder Zwangshaft beantragen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

29. Der Kauf oder Bau eines Eigenheimes wird seit 2007 nicht mehr gefördert. Früher war die Eigenheimzulage pfändbar. Wie sieht es heute damit aus?
? Leider ist da nichts mehr zu machen. 

? Da die Eigenheimzulage für maximal 10 Jahre ausbezahlt wird, kann die Eigenheimzulage noch bis 2016 gepfändet werden. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

30. Der Schuldner ist ziemlich frech zu dir und du kannst wirklich nichts bei ihm pfänden. Doch du findest über das Internet heraus, dass er Webseiten für fremde Leute gestaltet und auf einer eigenen Webseite Werbung für sich macht. Er bietet Webseitengestaltung an. Außerdem findest du unter „Referenzen" auf seiner Webseite einige Links von Kunden. Was kannst du tun?
 ? Ich kann erst einmal gar nichts tun. Die Domain pfänden bringt mir nichts, an die anderen Leute komme ich auch nicht heran. 

 ? Ich kann seine Domain pfänden, das tut ihm erst einmal weh, weil ihn dann seine Kunden nicht mehr finden. Das ist ein hervorragendes Druckmittel.
 ? Ich kann einen PFUEB beantragen, Drittschuldner sind die auf seiner Webseite angegebenen Kunden. Diese schulden dem Schuldner ja wenigstens zum Teil sicherlich noch die Rechnungsbeträge. 

 ? Ich suche im Internet nach dem Namen des Schuldners und gelange so auf die Kundenwebseiten, die evtl. nicht als Kundenreferenz auf seiner Webseite angegeben sind, in der Hoffnung, die Kunden haben seinen Namen nicht mittels Bild verlinkt. Bilder finden die Suchmaschinen nämlich nicht. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

31. Der Schuldner ist Kneipenbesitzer. Eine Pfändung ist bisher erfolglos geblieben. Er hat aber mehrere Spielautomaten stehen. Du willst die Gewinne daraus pfänden. Wer ist Drittschuldner und wie kannst du den ermitteln?
? Wenn ich die Automaten pfände, gibt es keinen Drittschuldner, sofern der Schuldner Eigentümer dieser Spielautomaten ist. 

? Einen Drittschuldner gibt es, den muss ich erfragen mittels eidesstattlicher Versicherung. 

? Ich kann den Drittschuldner ermitteln, indem ich in der Kneipe nach ihm suche. 

? Manchmal finde ich den Drittschuldner hinten am Automaten "angeklebt". 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

32. Du willst den Gerichtsvollzieher vollstrecken lassen, doch der Schuldner weigerte sich, die Tür zu öffnen. Was musst du tun, um noch einmal vollstrecken zu können?
? Ich kann einen Durchsuchungsbeschluss nach § 758a ZPO beantragen. 

? Ich kann beantragen, vom Schuldner die eidesstattliche Versicherung abnehmen zu lassen, weil gem. § 807 ZPO die Vollstreckungs- bzw. Durchsuchungsverweigerung nach § 758a ZPO u. a. ein Kriterium ist, dass die eV abgenommen werden darf. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

33. Du hast bereits einen Titel und den Gerichtsvollzieher gebeten, sofort zu vollstrecken, weil bekannt geworden ist, dass der Schuldner durch eine Wohnungsauflösung übermorgen alle wertvollen Gegenstände verkaufen will. Das stand in der Zeitung.
? Ich beantrage einen Arrest und sichere so meine Forderung, da ein Arrest meine zukünftigen Ansprüche sichert. 

? Der Gerichtsvollzieher muss heute noch vollstrecken, um morgen mit dem Durchsuchungsbeschluss, den ich gleich mit beantragt habe, die Durchsuchung vornehmen zu können. 

? Eine richterliche Durchsuchungsanordnung nach § 758a ZPO ist ausnahmsweise nicht nötig, da hier Gefahr im Verzug besteht. Allerdings entscheidet dies der Gerichtsvollzieher. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

34. Nun vollstreckst du aus einem Arrestbefehl, d. h. ihr habt noch keinen Titel im Erkenntnisverfahren erstreiten können. Es besteht aber Gefahr im Verzug, so dass ihr einen Arrestbefehl erwirkt habt. Du weißt, dass der Schuldner die Durchsuchung verweigern wird. Was machst du?
? Ich bitte den Gerichtsvollzieher zu pfänden bzw. die vollstreckbare Habe erst einmal zu sichern, um sie dann, wenn der eigentliche Titel vorhanden ist, zu verwerten. Ich bitte den Gerichtsvollzieher zu pfänden bzw. die vollstreckbare Habe erst einmal zu sichern, um sie dann, wenn der eigentliche Titel vorhanden ist, zu verwerten. 

? Ich bitte den Gerichtsvollzieher, einen Durchsuchungsbeschluss zu organisieren, damit er dann, wie unter der ersten Antwort beschrieben, vorgehen kann. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

35. Kann der Schuldner auch Raten zahlen, wenn der Gerichtsvollzieher die eidesstattliche Versicherung = eV abnehmen will?
? Ja er kann jederzeit Ratenzahlung anbieten, um die eV abzuwenden, wenn der Gläubiger damit einverstanden war.
? Nein, er kann keine Ratenzahlung mehr anbieten, da der eV-Antrag bereits greift und der Schuldner auch während der Vollstreckung Ratenzahlung hätte anbieten können. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

36. Der Gläubiger will unbedingt den Offenbarungseid vom Schuldner und hat dem Gerichtsvollzieher auch mitgeteilt, dass er keine Ratenzahlung mehr möchte. Doch dieser sieht die Gründe für die sofortige eV nicht für notwendig, da der Schuldner glaubhaft gemacht hat, warum er vor Vollstreckung kein Geld hatte. Gibt es eine Frist, wann der Gläubiger evtl. doch noch den Offenbarungseid des Schuldners erhält?
? Wenn der Schuldner glaubhaft macht, dass er die Forderung in neun Monaten tilgen werde, wird die eV nicht abgenommen. 

? Der Gerichtsvollzieher zieht die Raten ein. 

? Macht der Schuldner glaubhaft, dass er die Forderung in sechs Monaten tilgen werde, wird die eV nicht abgenommen. 

? Ist nach sechs Monaten nur noch ein Viertel der Schuldensumme offen, setzt der Gerichtsvollzieher nochmals den Termin aus.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

37. Kann bei einer GmbH der Geschäftsführer geladen werden?
? Natürlich, wer soll denn sonst geladen werden, außer er. 

? Nein, darf er natürlich nicht. Es müssen die stillen Gesellschafter geladen werden. 

?  Wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, müssen alle vorgeladen werden. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

38. Der Gerichtsvollzieher lädt den Geschäftsführer zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. Der sagt aber, dass er nicht mehr Geschäftsführer sei und ein neuer auch nicht mehr berufen wird, weil die Firma pleite ist. Was nun?
? Das ist nun Pech, wenn es keinen Geschäftsführer mehr gibt. 

? Der alte Geschäftsführer kann dennoch geladen werden. Er muss an seiner Privatanschrift geladen werden. Der Gerichtsvollzieher am Geschäftssitz der GmbH bleibt aber zuständig. 

? Wenn es einen Insolvenzverwalter gäbe, müsste der kommen. Doch muss der Titel vorher auf ihn umgeschrieben werden.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

39. Der Gerichtsvollzieher muss ja einmal mindestens fruchtlos vollstreckt haben. Und wenn der GmbH-Sitz nicht mehr da ist, muss er beim Geschäftsführer pfänden. Darf er dessen Privateigentum pfänden?
? Der Gerichtsvollzieher darf dort pfänden, denn wenn es zum eV-Termin gekommen ist, haftet der Geschäftsführer mit allem.
? Da der Gerichtsvollzieher bereits am Geschäftslokal umsonst gepfändet hat, muss er nicht mehr beim Geschäftsführer vollstrecken, er kann ihn gleich vorladen. 

? Er darf nicht in das Privatvermögen eines Geschäftsführers vollstrecken. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

40. Was kann man vermuten, wenn sich aus dem Handelsregister ergibt, dass dreimal Insolvenzantrag gestellt und jeder dieser Anträge wieder zurückgenommen wurde?
? Vielleicht kannten sich die Geschäftsführer? 

? Vielleicht wurden den Antragstellern jedes Mal Raten angeboten um die Insolvenz abzuwenden?
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

41. Wann kann man eine erneute, also wiederholte eV beantragen, ohne die Voraussetzungen des § 807 ZPO erfüllen zu müssen? Beachte die Rechtsprechung und § 903 ZPO.
? Nach drei Jahren, wenn die eV noch nicht aus dem Schuldnerverzeichnis gelöscht ist und der Schuldner noch nicht alles bezahlt hat. 

? Wenn der Schuldner ziemlich schnell hintereinander Teilbeträge einzahlt. 

? Wenn der Schuldner sein Arbeitsverhältnis kündigt bzw. seinen Gewerbebetrieb auflöst. 

? Wenn der Schuldner einen Gewerbebetrieb anmeldet. 

? Wenn der Schuldner sein Konto auflöst, welches zuvor noch bestanden hat.
? Wenn der Schuldner als Arbeitsloser oder Sozialhilfeempfänger keine Folgeleistungsanträge auf Zahlung von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beantragt hat. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

42. Wann kann man die Nachbesserung der eidesstattlichen Versicherung beantragen?
? Sie ist immer vorzunehmen.
? Sie ist vorzunehmen, wenn der Wahrheitsgehalt und der Umfang der beantworteten Fragen zu wünschen übrig lässt, d. h. die Beantwortung der eV-Fragen nicht genau erfolgt ist. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

43. Gibt es das, dass der Gegenstandswert in der Zwangsvollstreckung gleich Null sein kann?
? Natürlich, wenn nichts gepfändet wird, kann auch kein Wert angesetzt werden. 

? In der Zwangsvollstreckung gilt grundsätzlich der Wert der Hauptforderung und der Wert der Nebenforderungen und Zinsen.
? Auch bei der Forderungspfändung gilt der Wert des erwartbaren pfändbaren Betrages und das ist i. d. R. der Betrag, weswegen der Gläubiger vollstreckt.
Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

44. Welcher Wert ist im Verfahren nach § 888 ZPO anzusetzen, wenn der Gläubiger aus einem Titel vollstreckt, der auf die Vornahme einer unvertretbaren Handlung lautet?
? Jetzt ist aber tatsächlich nur das Zwangsgeld anzusetzen. 

? Nein, auch hier ist der volle Wert der Hauptsache anzusetzen. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

45. Die Rechtspfleger bemängeln gern die 0,3 Erhöhungsgebühr gem. Nr. 1008 VV RVG auf die 0,3 Zwangsvollstreckungsgebühr, wenn es sich um mehrere Auftraggeber handelt. Sie wollen eine 0,3 Gebühr von der 0,3 Gebühr berechnen, also 3,9 für zwei Auftraggeber. Ist das korrekt?
? Nein, das ist falsch. Gemäß Nr. 1008 VV RVG wird seit dem 1.7.2004 nicht mehr 0,3 von 0,3, sondern 0,3 plus 0,3 gerechnet. 
? Das ist richtig, was sie sagen, da in der Zwangsvollstreckung eine 0,3 Gebühr von einer 0,3 Gebühr nicht 0,3 sein kann.
? Maximal darf aber 2,0 für alle Erhöhungen (exkl. der Ausgangsgebühr) angesetzt werden. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   

46. Eure Mandantin legt einen Unterhaltstitel auf den Tisch und bittet euch, diesen vollumfänglich zu vollstrecken. Der Titel ist aus dem Jahr 1995 und lautet auf Zahlung von monatlichem Unterhalt i. H. v. 450 DM. Geht das?
? Nein das geht nicht, da Unterhalt grundsätzlich nur für ein Jahr rückwirkend vollstreckt werden kann.
? Unterhalt verjährt gem. § 197 BGB in drei Jahren.
? Nach einem Jahr kann Verwirkung eingetreten sein. 

Wo steht das?

Meine Merkbrücke:   
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Herzlichen Glückwunsch, du hast auch den zweiten Fragenkatalog geschafft! Sei ein zweites Mal stolz auf dich!


